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Sicherheitsversprechens*), und das Fehlen einer Adresse kann 
deshalb nicht als Beweisgrund dafür geltend gemacht werden, 
daß eine Versendung durch den König nicht beabsichtigt gewesen 
sei, sondern daß die Fürsten ihrerseits die Vorlage in Rom in die 
Hand genommen hätten. Aber auch inhaltlich dürfte der ver­
gleich mit dem später von Rudolf geforderten eidlichen ver­
sprechen in mancher Beziehung lehrreich sein. Mochten auch die 
Forderungen, die Gregor an den schwachen Gegenkönig stellte, 
weitgehender sein, als er sie Heinrich zu bieten wagte, so kehrt 
doch jedenfalls in beiden Fällen ein ganz bestimmter Ausdruck 
wieder, der um so größere Aufmerksamkeit verdient, weil er 
geradezu als ein Zentralbegriff des gregorianischen Herrschafts­
systems bezeichnet werden kann, nämlich der Begriff obeckieu- 
tia! Was seine Bedeutung anlangt, so genügt es, auf die grund­
sätzlichen Ausführungen von Bernheim?) zu verweisen oder sich 
an Hand des Sachregisters von Caspars Ausgabe der Gregor- 
Briefe die zahlreichen Stellen zu vergegenwärtigen, an denen 
der Papst immer wieder die Forderung nach vbeckientia gegen­
über dem apostolischen Stuhle erhebt und zwar nicht nur inner­
halb des engeren kirchlichen Bereichs, sondern gerade auch im 
Verhältnis zu den weltlichen Fürsten?) Mit Bezug auf Heinrich 
selber hatte Gregor bereits in einem Schreiben vom 27. Sept. 
1073 erklärt: Ikemricum regem preterea seiss äulceäims et 
obeckientie plena nodis verba misisse*), wobei jedoch zu be-

Tonst. 1, 21 Nr. 10. Dem Ubi äomno lobanni papo ogo rox pro- 
mittoro et iurs.ro kaoio Ottos I. entspricht in Heinrichs promissio da; 
apostolioo soäi et tibi, 6regor i papa, äebitam in omnibus obediontism 
86rvs.ro promitto, nur daß hier noch die Worte Lonsibo käolium nostro­
rum ammonitus vorangestellt sind.

2) Bernheim 37f.
°) Ich gebe nur einige willkürlich herausgegrisfene Beispiele. Reg. H 45, 

Caspar 185 an die Herzöge von Schwaben und Närnten: äs iniunota 
vobis oboäiontia; VII 21, Caspar 497 an den vänenkönig haakon: 
pronam oboäiontiam äobitamguo rsvorontiam; VII 23, Caspar 500 an 
Nönig Wilhelm von England, wo das Wort in dem gleichen Satze (Z. 26 sf.) 
dreimal wiederkehrt,- Reg. VIII 3, Caspar 519 an Rönig tllfons VI. 
von Leon-Nastilien: proolara tua oboäiontia. Ruch von Rönig Philipp I. 
von Frankreich heißt es Reg. I 75, Caspar 106: signiüoasti nobis. 
ts boato Botro apostolorum prinoipi äovoto ao äooontsr volis oboäire.

') Reg. I 25, Caspar 42.
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